
 

 

Aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg hat der Gemeinderat am 
20.07.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 wie nachfolgend festgestellt: 

 

1 Ergebnisrechnung   
1.1 Summe der ordentlichen Erträge        76.332.910,61 €  
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen  -     67.881.156,73 €  
1.3 =Ordentliches Ergebnis         8.451.753,88 €  
  (Saldo aus 1.1 und 1.2)    
1.4 Summe außerordentliche Erträge          2.603.646,89 €  
1.5 Summe außerordentliche Aufwendungen  -          154.693,55 €  
1.6 =Sonderergebnis         2.448.953,34 €  
  (Saldo aus 1.4 und 1.5)    
      

1.7 Gesamtergebnis        10.900.707,22 €  
  (Summe aus 1.3 und 1.6)    
      
2 Finanzrechnung   
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        74.296.778,66 €  
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  -     57.752.044,33 €  
2.3 =Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzrechnung       16.544.734,33 €  

  (Saldo aus 2.1 und 2.2)   
      

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von       10.296.140,52 €  
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  -     13.378.070,03 €  
2.6 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  -       3.081.929,51 €  
  (Saldo aus 2.4 und 2.5)    
      

2.7 Finanzierungsüberschuss / -bedarf        13.462.804,82 €  

  (Saldo aus 2.3 und 2.6)    
      

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            -   €  
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  -       1.220.000,00 €  
2.10
0 

= Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus 
FinFinanFinanzierungstätigkeit  

-       1.220.000,00 €  
  (Saldo aus 2.8 und 2.9)    
      

2.11 = Änderung des Finanzierungsmittelbestands       12.242.804,82 €  

  (Saldo aus 2.7 und 2.10)    
      

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen   -      6.541.321,85 €  
      

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmittel aus Vorjahr         1.021.417,34 €  
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel         5.701.482,97 € 

€    (Saldo aus 2.7 und 2.10)   
2.15 = Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres          6.722.900,31 €  

  (Saldo aus 2.13 und 2.14)   
 

 

 

 

 



 

3 Bilanz   
3.1 Immaterielles Vermögen              121.436,07 €  
3.2 Sachvermögen      157.758.204,70 €  
3.3 Finanzvermögen        32.051.792,46 €  
3.4 Abgrenzungsposten          5.512.756,73 €  
3.5 Nettoposition                            -   €  
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite      195.444.189,96 €  
  (Summe 3.1 bis 3.5)   
3.7 Basiskapital        97.339.462,20 €  
3.8 Rücklagen        32.085.780,21 €  
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                            -   €  
3.10 Sonderposten        50.985.600,83 €  
3.11 Rückstellungen          5.016.671,04 €  
3.12 Verbindlichkeiten          6.618.898,72 €  
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten          3.397.776,96 €  
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite      195.444.189,96 €  
  (Summe 3.7 bis 3.13)   

 

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 
Überschüssen und Fehlbeträgen2) 

drittvorange-
gangenes Jahr3) 

zweitvorange- 
gangenes Jahr3) 

Vorjahr Haushaltsjahr 

EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 

1.  beim ordentlichen Ergebnis         

1.1 
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus 
dem ordentlichen Ergebnis 

0,00 0,00  0,00  0,00  

1.2 
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 

3.803.967,63 4.694.214,55  0,00  8.451.753,88  

1.3 
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13  
Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-
haushaltsrechts 

0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4 
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses 

0,00  0,00  -1.984.144,60  0,00  

1.5 
Verwendung des Überschusses des Sonderer-
gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen 
Ergebnisses 

0,00  0,00  0,00  0,00  

1.6 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

0,00  0,00  0,00  0,00  

1.7 
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis 
folgender Haushaltsjahre 

0,00  0,00  0,00  0,00  

1.8 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 

0,00  0,00  0,00  0,00  

2. beim Sonderergebnis         

2.1 
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

30.871,32  8.211,71  108.075,56  2.448.953,34  

2.2 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-
ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses 

0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-
ergebnis mit dem Basiskapital 

0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Nach § 95 b Abs. 2 GemO wird der Jahresabschluss inklusive Rechenschaftsbericht in der 
Zeit vom 14.08.2023 bis 18.08.2023, je einschließlich, während der üblichen Dienstzeiten im 
Rathaus, Zimmer 3.07, öffentlich ausgelegt. 

 

 

Schramberg, 20.07.2023 

Dorothee Eisenlohr 

Dorothee Eisenlohr (9. August 2023 11:11 GMT+2)
Dorothee Eisenlohr

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAJZw0kMZhtZhigfyzlJm9V5FRWG3YTz7F

		2023-08-09T05:09:09-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




